
Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri 

Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
Sektion Politische Geschäfte 

3003 Bern 

Verordnungspaket Umwelt Frühling 2022; Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) eröffnete 

am 11. März 2021 die Vernehmlassung zum Verordnungspaket Umwelt Frühling 2022. 

Der Kanton Uri ist mit der Zweckmässigkeit der Revisionen im Verordnungspaket Umwelt Frühling 

2022 grundsätzlich einverstanden . 

Unsere Anträge und Hinweise befinden sich geordnet nach den Verordnungen in der Beilage. 

Wir beantragen die Berücksichtigung unserer Anträge und Hinweise und bedanken uns für die Gele­

genheit zur Stellungnahme. 

Altdorf, 15. Juni 2021 

Im Namen des Regierungsrats 

Der Landammann Der Kanzleidirektor 



Beilagen 

Antwortformular ChemRRV {Beilage 1) 

Antwortformular VeVa (Beilage 2) 

Antwortformular VVEA {Beilage 3) 

Antwortformular VOCV {Beilage 4) 
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In der Luft stabile Stoffe (ChemRRV Anhang 1.5) 

Allgemeine Bemerkungen:  
Wir begrüssen die vorgeschlagenen Anpassungen ans EU-Recht. Die unter anderem geforderte Verwendung von Mehrwegbehältern führt zu geringeren 
Emissionen, da die Restentleerung entfällt. 
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Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (ChemRRV Anhang 1.16) 

Allgemeine Bemerkungen:  
Die vorgesehenen Anpassungen, im Rahmen europäisch bzw. international koordinierter Anstrengungen die Risiken durch per- und polyfluorierte Verbin-
dungen zu reduzieren, werden begrüsst. In diesem Zusammenhang unterstützen wird die vorsorgliche Regulierung von Perfluorhexansulfonsäure und län-
gerkettigen Perfluorcarbonsäuren sowie deren Vorläuferverbindungen, um ein Ausweichen aussereuropäischer Anbieter auf diese Stoffe zu verhindern. 

Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen sind persistente und bioakkumulierbare Schadstoffe, von denen relevante Gesundheits- und Umweltgefahren 
ausgehen. Es ist zu erwarten, dass für diese Stoffe in der EU und in der Schweiz schon bald sehr tiefe Höchstwerte für Grundwasser und Trinkwasser sowie 
für die Sanierung von Altlasten festgelegt werden. Es ist deshalb unumgänglich die Einträge in die Umwelt zu reduzieren und dazu Anwendungen mit Frei-
setzungspotenzial so rasch wie möglich zu stoppen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  Antrag Begründung / Bemerkung  

0BZiffer 5 Abs. 1 Wir begrüssen die Befristung der geltenden Ausnahme für 
die Verwendung von PFOS als Mittel zur Sprühnebelunter-
drückung in Hartverchromungsprozessen in geschlossenen 
Kreislaufsystemen bis längstens 1. April 2024. 
Den Verzicht auf die Meldepflicht für solche Anwendungen 
lehnen wir ab. 

Im Hinblick auf die Überwachung der Einhaltung der neuen 
Befristung der Ausnahme für die Verwendung von PFOS als 
Mittel zur Sprühnebelunterdrückung in Hartverchromungs-
prozessen betrachten wir die Meldepflicht als notwendiges 
Hilfsmittel für den Vollzug. Der Aufwand für die betroffenen 
Betriebe scheint verhältnismässig, zumal die Notwendigkeit 
der Kontrolle durch die von der Branche geforderte Aus-
nahme verursacht wird. 

 

1BZiffer 5 Abs. 5 Bst. f und g Die Übergangsfristen nach Buchstabe f bis g sind dahinge-
hend zu ändern, dass die Freisetzung von Löschmitteln, die 
geregelte perfluorierte Stoffe enthalten, so schnell wie mög-
lich verhindert wird. 

Der Einsatz von Löschmitteln kann zu relevanten Umweltein-
trägen perfluorierter Stoffe führen, was es jedoch zu verhin-
dern gilt. Die Rückhaltung von Löschwasser dürfte in den 
meisten Ereignisfällen nicht praktikabel sein. 
Mit den Fristen nach Buchstabe f bis g soll gemäss den Er-
läuterungen eine Sanierungspflicht für bereits installierte 
Löschmittel vermieden werden. Es ist jedoch nicht nachvoll-
ziehbar, weshalb Feuerlöschschäume mit C9–C14-PFCA   
oder C9–C14-PFCA-Vorläuferverbindungen über das Inkraft-
treten der neuen Bestimmungen bis 1. April 2023 weiterhin 
in Verkehr gebracht werden sollen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  Antrag Begründung / Bemerkung  

Die Wirkung des Verwendungsverbotes nach Buchstabe g 
ab dem 31. Dezember 2022 ist unklar, da die Formulierung 
einen Widerspruch zu enthalten scheint: Es gilt für Lösch-
schäume die bestimmungsgemäss Vorläuferverbindungen 
von PFOA oder C9–C14-PFCA als Bestandteile enthalten, 
ist aber an die Bedingung des vorherigen Inverkehrbringens 
nach Buchstabe f geknüpft, was nur für Mittel gilt, die PFOA 
und C9–C14-PFCA sowie deren Vorläuferverbindungen nur 
als unvermeidliche Verunreinigungen enthalten. 
Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass die Unterscheidung 
zwischen Schäumen, die gewisse Stoffe als Bestandteile 
enthalten und solchen in denen sie als Verunreinigungen 
vorhanden sind, in der Praxis in vielen Fällen nicht möglich 
sein wird. 

2Bdiverse Regelungen Das BAFU stellt den kantonalen Vollzugsstellen Angaben 
über die in den verschiedenen betroffenen Produkten als 
«unvermeidliche Verunreinigungen» maximal vorkommen-
den geregelten fluorierten Verbindungen zur Verfügung. 
Die Notwendigkeit der Ausnahmen ist regelmässig kritisch 
zu hinterfragen. 

Diverse Verbote und Beschränkungen das Anhang 1.16 gel-
ten nicht, wenn die geregelten Stoffe «nur als unvermeidli-
che Verunreinigungen» enthalten sind. Bezüglich der uner-
wünschten Auswirkungen auf Mensch und Umwelt unter-
scheiden sich die «unvermeidlichen Verunreinigungen» nicht 
von den anderen polyfluorierten Stoffen. Das Tolerieren die-
ser Verunreinigungen erschwert das Erreichen der beabsich-
tigen Emissionsreduktion. 
Es ist in der Vollzugspraxis nicht offensichtlich, welche Ge-
halte in welchen Produkten als «unvermeidlich» toleriert wer-
den müssen. Eine entsprechende Hilfestellung des BAFU ist 
die Basis für den harmonisierten Vollzug. 
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Cyclische Siloxane (ChemRRV Anhang 1.19) 

Allgemeine Bemerkungen:  
Wir begrüssen die Erweiterung der Beschränkungen für cyclische Siloxane für Anwendungen, die mit Umwelteinträgen verbunden sind.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  Antrag Begründung / Bemerkung  

Ziffer 2 Abs. 4 Für die Textilreinigungen, die D5 in überwachten geschlos-
senen Systemen verwenden und bei denen die Reinigungs-
flüssigkeit rezykliert oder verbrannt wird, ist eine Melde-
pflicht einzuführen. 

Damit die Einhaltung der hohen Anforderungen bei der Aus-
nahmeregelung für D5 in Textilreinigungen mit geschlosse-
nen Systemen gezielt überprüft werden kann, ist es für die 
Vollzugsbehörden notwendig, die Betriebe zu kennen, die 
davon Gebrauch machen. Für die Betriebe ergibt sich 
dadurch kein unverhältnismässiger Mehraufwand. 

 

Ziffer 3 Abs. 1 und 2 Die Übergangsfristen bezüglich des Inverkehrbringens und 
des Verwendens sind gestaffelt festzulegen. 
Das Inverkehrbringen von D4, D5 und D6 als Lösungsmittel 
für die chemische Reinigung von Textilien, Leder und Pel-
zen in nicht geschlossenen Systemen sollte jeweils ein Jahr 
vor der letztmöglichen Verwendung eingestellt werden 
(d. h. 31. März 2023 für D4 und D6 bzw. 31. März 2026 für 
D5). 

Es ist nicht zweckmässig, das Inverkehrbringen so lange zu 
erlauben, bis die betreffenden Produkte auch nicht mehr ver-
wendet werden dürfen. Mit einer gestaffelten Übergangsfrist 
können die zuletzt beschafften Produkte noch während eines 
Jahrs verwendet werden. 
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Kunststoffe (ChemRRV Anhang 2.9) 

Allgemeine Bemerkungen:  
Wir begrüssen die vorgeschlagenen Beschränkungen für die Verwendung von Kunstoffen, die mit PAK verunreinigt sind und das Verbot des Inverkehrbrin-
gens und der Verwendung oxo-abbaubarer Kunststoffe. 

 

 

3BZiffer 1 Abs. 4, Definition oxo-
abbaubarer Kunststoffe 

Das BAFU stellt Kriterien zur Verfügung, die dazu führen, 
dass ein Material als «oxo-abbaubarer» Kunststoff im Sinn 
der Regelung nach Anhang 2.9 ChemRRV gilt. 

Im Rahmen der Marktüberwachung werden oxo-abbaubare 
Kunststoffe auch mit analytischen Methoden identifiziert wer-
den müssen. Zur Beurteilung der Resultate ist es eine Vo-
raussetzung, Arten und Mengen der Zusatzstoffe zu kennen, 
die dazu führen, dass Kunststoffe oxo-abbaubare Eigen-
schaften erhalten. 
Die Festlegung und Kommunikation solcher Kriterien trägt 
allgemein zur Rechtssicherheit bei und ermöglicht den be-
troffenen Wirtschafts-Akteuren ihre Eigenverantwortung bes-
ser wahrnehmen zu können. 

 

4BZiffer 4 Abs. 5 Die Angabe der Chargennummer auf einem Begleitpapier 
oder dem Lieferschein ist zu prüfen. 

Mit dem Ausbringen des Granulates an seinem Verwen-
dungsort geht die Information auf der Verpackung verloren.  
Der Nutzen einer Chargenkennzeichnung ist daher begrenzt. 
Wir regen an die Regelung so zu ergänzen, dass die Char-
gennummer auch auf einem Begleitpapier (z. B dem Liefer-
schein oder Rechnung) aufgeführt werden muss. Diese wer-
den von den Lieferanten aufbewahrt und ermöglichen im Fall 
neuer Erkenntnisse oder Regelungen gezielte Massnahmen. 
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Kältemittel (ChemRRV Anhang 2.10) 

Allgemeine Bemerkungen:  
Wir begrüssen die Anpassungen zur Reduktion der Freisetzung in der Luft stabiler Stoffe, die als Kältemittel verwendet werden. Insbesondere begrüssen wir 
auch die konsequente Nachführung an den Stand der Technik. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  Antrag Begründung / Bemerkung  

Ziffer 5.1 Abs. 5 Der Absatz 5 ist folgendermassen zu ergänzen (kursiv): 
5 Die Fachfirmen machen ihre Kundinnen und Kunden in 
geeigneter Weise auf die Meldepflicht aufmerksam. Bei be-
stehenden oder ausser Betrieb genommenen Anlagen un-
terstützen sie diese dabei festzustellen, ob die Anlagen be-
reits gemeldet bzw. abgemeldet sind. 

Besitzer/Betreiber von Kälteanlagen sind in vielen Fällen 
nicht informiert über die chemikalienrechtlichen Bestimmun-
gen bezüglich ihrer Installationen. Insbesondere bei beste-
henden Anlagen kann es schwierig sein festzustellen, ob 
eine Anlage bereits korrekt gemeldet ist. Im Rahmen von 
Reparatur- und Unterhaltsarbeiten sollten die Fachfirmen 
ihre Kunden dabei aktiv unterstützen und sie explizit darauf 
aufmerksam machen, wenn eine Anlage noch nicht gemel-
det bzw. nicht abgemeldet ist. 

 



 
 

9/11 
 
 

Änderung anderer Erlasse (PSMV): 
Strengere Zulassungskriterien für Pflanzenschutzmittel für die nichtberufliche Verwendung 

Allgemeine Bemerkungen:  
Wir begrüssen die Umsetzung der im Rahmen des «Nationalen Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln» 
identifizierten Massnahmen im Bereich der nichtberuflichen Anwendung von Mitteln und bei der Verwendung von Spritzgeräten ausserhalb des ÖLN. 

Mit den vorgeschlagenen Änderungen kommen für verschiedene Anwendungsbereiche unterschiedliche Kriterien zu Anwendung, die sowohl für den Handel 
als auch für die Verwenderinnen und Verwender schwer überschaubar sind. Wir begrüssen deshalb die beabsichtigte Deklaration der erlaubten Verwender-
kategorien und Anwendungsbereiche im Pflanzenschutzmittelverzeichnis. Damit diese Regelungen in der Praxis umgesetzt werden können, ist es unerläss-
lich, dass die Verwendungsbeschränkungen ausserdem in der Kennzeichnung der einzelnen Mittel eindeutig und leicht verständlich aufgeführt sind. 
Die neuen Abgabe- und Verwendungsbeschränkungen lösen sich vom bisherigen System der kennzeichnungsabhängigen Folgepflichten nach der Chemi-
kalienverordnung. Es kommen diverse zusätzliche, teils risikobasierte Kriterien dazu. Die nach dem vorliegenden Entwurf unveränderten Abgabebestimmun-
gen (Art. 64 PSMV) auf der Basis des Systems der Gruppen 1 und 2 nach Chemikalienverordnung sind nun nicht mehr sachlogisch eingebunden und ent-
sprechend dem neuen Konzept zu ersetzen. 

Durch verstärkte Kontrollen an den Grenzen ist sicherzustellen, dass die neuen Beschränkungen für Pflanzenschutzmittel zur nichtberuflichen Verwendung 
nicht durch Importe aus dem angrenzenden Ausland umgangen werden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  Antrag Begründung / Bemerkung  

allgemein Eventualantrag: 
Sollten die im Verordnungspaket vorgeschlagenen Mass-
nahmen insbesondere betreffend die Erhältlichkeit von 
Pflanzenschutzmitteln für die nichtberufliche Verwendung 
nach dem Vernehmlassungsprozess deutlich aufgeweicht 
werden, sind diesbezüglich andere Risikoreduktionsmass-
nahmen zu prüfen. Dabei könnte es sich beispielsweise um 
die Einführung einer Ausbildungspflicht als Voraussetzung 
für die Verwendung gewisser Mittel handeln. 

Privaten Anwendern fehlt normalerweise das nötige Fach-
wissen für den sicheren Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, 
die ein Gefahrenpotenzial für die Gesundheit oder für die 
Umwelt aufweisen. Es zeigt sich, dass ein sachgerechter 
Umgang mit diesen Mitteln nicht allein der Eigenverantwor-
tung überlassen werden kann. Sollte die Zulassung proble-
matischer Pflanzenschutzmittel für den Privatgebrauch nicht 
generell eingeschränkt werden, ist beispielsweise eine Aus-
bildungspflicht für deren Verwendung zu prüfen. Ähnliche 
Regelungen etwa beim Erwerb grösserer Feuerwerkskörper. 

 

Art. 68 Anwendungsbeschrän-
kungen 

Für die Pflanzenschutzmittel, die im Siedlungsgebiet ver-
wendet werden dürfen, ist eine entsprechende Kennzeich-
nungspflicht auf der Etikette festzulegen.  

Diverse Kriterien, die aus der Kennzeichnung nicht erkenn-
bar oder ableitbar sind, führen nach dem vorliegenden Ent-
wurf dazu, dass ein Pflanzenschutzmittel nicht mehr in Sied-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  Antrag Begründung / Bemerkung  

lungsgebiet verwendet werden darf. Die beabsichtigte An-
gabe im Pflanzenschutzmittelverzeichnis reicht nicht aus, um 
die Einhaltung dieser Vorschrift in der Praxis zu erreichen. 
Auch berufliche Anwender sind darauf angewiesen, dass die 
Verwendungsmöglichkeit im Siedlungsgebiet auf der Etikette 
eindeutig deklariert wird. 

Anhang 12 Kennzeichnungs-
elemente 

Auf die grafische Darstellung der Kennzeichnungselemente 
mit den Piktogrammen im Anhang 12 sollte verzichtet wer-
den. 

Der Anhang 12 enthält Kennzeichnungselemente, die dazu 
führen, dass ein Pflanzenschutzmittel nicht mehr für die 
nichtberufliche Verwendung zugelassen werden kann. Dane-
ben gibt es nach dem neuen Abs. 1ter Art. 17 PSMV meh-
rere weitere Kriterien, die ebenfalls dazu führen, dass ein 
Mittel nur für die berufliche Verwendung zulassungsfähig ist. 
Die Aufmachung des Anhang 12 PSMV im analogen Format 
Anhang von 5 ChemV, der für die rein kennzeichnungsab-
hängigen Folgepflichten der ChemV gilt, ist deshalb irrefüh-
rend, weil der Anhang 12 PSMV nur einen Teil der betroffe-
nen Kriterien umfasst. Die Darstellung der Piktogramme ist 
hier für die Adressatenfreundlichkeit nicht erforderlich, da die 
Aufzählung sich primär an die Zulassungsstelle richtet (und 
korrekterweise auf die Einstufung abstützen sollte). Die Dar-
stellung ist auch bezüglich der Verwendungsbeschränkun-
gen im Siedlungsgebiet, die für ein leicht abweichendes Set 
von Kriterien gelten, nicht vollständig und daher nicht zweck-
mässig (vgl. oben, Antrag zu Art. 68). 

 

Anliegen betreffend weitere 
Artikel, als Folge der vorlie-
genden Anpassungsvor-
schläge 

   

Artikel 55 Kennzeichnung 
Anhang 11 

Es ist vorzuschreiben, dass die Verwendungsbeschränkun-
gen für nichtberufliche Verwender und für das Siedlungsge-
biet auf der Etikette von Pflanzenschutzmitteln zu deklarie-
ren sind. 

Die vorgeschlagenen Einschränkungen betreffend die Ab-
gabe zur nichtberuflichen Verwendung und die Anwendung 
im Siedlungsgebiet lassen sich nicht mehr aus der Gefahren-
kennzeichnung ableiten. Der Handel und die Verwenderin-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  Antrag Begründung / Bemerkung  

Die im Artikel 18 Absatz 6 Buchstabe d PSMV beabsich-
tigte Kennzeichnungspflicht für Einschränkungen des Ver-
triebs und der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln auf 
der Etikette ist in den Regelungen zur Kennzeichnung 
(Art. 55 und Anhang 11) konsistent fortzuführen. 

nen und Verwender sind darauf angewiesen, dass die ent-
sprechenden Auflagen auf der Etikette explizit genannt wer-
den. 
Für die Verwendungsauflagen gibt es bezüglich des Anbrin-
gungsorts (Etikette oder beigelegtes Merkblatt) innerhalb der 
PSMV Inkonsistenzen (Art. 18 vs. Art. 55 und Anhang 11). 
Es ist deshalb klarzustellen, dass diese für die Risikoreduk-
tion grundlegenden Angaben in jedem Fall auf der Etikette 
bzw. direkt auf Verpackung und nicht auf einem beigelegten 
Merkblatt angebracht werden müssen. 

Artikel 64 Abgabe Die Abgabevorschriften müssen an die neuen, umfassen-
den Einschränkungen bezüglich der Erhältlichkeit von 
Pflanzenschutzmitteln für nichtberufliche Verwenderinnen 
und Verwender angepasst werden. Sie sind neu zu formu-
lieren und vom kennzeichnungsabhängigen System der 
Chemikalienverordnung zu lösen. 
Im Bereich der Abgabe zur nichtberuflichen Verwendung 
kann nach Ablauf der Übergangsfrist für die Abgabe von 
Produkten nach bisherigem Recht auf das Paket Selbstbe-
dienungsverbot, Informationspflicht und Sachkenntnispflicht 
verzichtet werden. Voraussetzung dafür ist die umfassende 
Umsetzung der im vorliegenden Verordnungspaket vorge-
sehenen Beschränkungen bezüglich der nichtberuflichen 
Verwendung. 
Für die Abgabe von Pflanzenschutzmittel an berufliche Ver-
wenderinnen und Verwender schlagen wir vor eine gene-
relle Sachkenntnispflicht vorzuschreiben. 

Mit den vorliegenden Anpassungsvorschlägen, welche die 
Abgabe risikoreicher Pflanzenschutzmittel zur nichtberufli-
chen Verwendung umfassend einschränken, werden im De-
tailhandel keine Produkte mit Kennzeichnungselementen der 
Gruppen 1 oder 2 nach Anhang 5 der ChemV mehr erhältlich 
sein. Damit entfallen die daraus resultierenden Folgepflich-
ten für alle Pflanzenschutzmittel, die noch zur privaten Ver-
wendung zugelassen sein werden im Detailhandel. Ausser-
dem basieren nur noch einzelne Kriterien für die Einschrän-
kungen auf der Kennzeichnung. Der Bezug auf das kenn-
zeichnungsabhängige System der Folgepflichten nach 
ChemV ist im Kontext des vorliegenden Regulierungsvor-
schlages für Pflanzenschutzmittel nicht mehr zweckmässig. 
Weil zur nichtberuflichen Verwendung nur noch Produkte mit 
geringen Risiken zugelassen werden, kann in diesem Be-
reich auf das Risikoreduktionspaket Selbstbedienungsver-
bot/Informationspflicht/Sachkenntnispflicht verzichtet wer-
den. Dagegen scheint es im Kontext des nationalen Aktions-
plans Pflanzenschutzmittel zweckmässig, für den Handel mit 
Mitteln zur beruflichen Verwendung eine generelle Fach- o-
der Sachkenntnispflicht einzuführen (vgl. Massnahme 
6.3.3.1 des Aktionsplans, Einführung einer Aus- und Weiter-
bildung für Verkäuferinnen und Verkäufer von PSM). 
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Referenz/Aktenzeichen: Q103-0717 
 
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) / Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) / Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) 
 
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. / Un envoi en 
format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Merci beaucoup. / Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmet-
terci elettronicamente i vostri commenti in formato Word. Grazie. 
 
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an / Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à / Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri 
all’indirizzo di posta elettronica:  
 polg@bafu.admin.ch 
 

1 Absender / Expéditeur / Mittente 
 

Organisation / Organisation / Organizzazione Kanton Uri, Amt für Umweltschutz 
Abkürzung / Abréviation / Abbreviazione AfU UR 
Adresse / Adresse / Indirizzo Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf 
Name / Nom / Nome Niklas Joos 
Datum / Date / Data 30.04.2021 

 
 

Beilage 2 

mailto:polg@bafu.admin.ch


Referenz/Aktenzeichen: Q103-0717 
VeVA / OMoD / OTRif 
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2 Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) / Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) / Ordinanza sul traffico di rifiuti 
(OTRif))  

2.1 Grundsätzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 
 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden (VeVA)? 
Êtes-vous d’accord avec le projet (OMoD) ? 
Siete d’accordo con l’avamprogetto (OTRif)? 

☒Zustimmung / Approuvé /  Approvazione 
☐Mehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione 
☐Mehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione 
☐Ablehnung / Rejeté / Disapprovazione 

  



Referenz/Aktenzeichen: Q103-0717 
VeVA / OMoD / OTRif 
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2.2 Bemerkungen zu den Artikeln und Anhängen / Remarques sur les articles et annexes / Osservazioni sugli articoli e gli allegati 
 

Artikel / Article / Articolo 
 

Zustimmung / Approbation /  Ap-
provazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Art. 2 Abs. 2 Bst. b. 
Art. 2 al. 2 let. b. 
Art. 2 cpv. 2 lett. b. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 2 Abs. 2 Bst. c. 
Art. 2 al. 2 let. c. 
Art. 2 cpv. 2 lett. c. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 4 Abs. 4 
Art. 4 al. 4  
Art. 4 cpv. 4  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 6 Abs. 1 
Art. 6 al. 1  
Art. 6 cpv.1  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 6 Abs. 2 Bst. a. 
Art. 6 al. 2 let. a. 
Art. 6 cpv. 2 lett. a. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 6 Abs. 2 Bst. b. 
Art. 6 al. 2 let. b. 
Art. 6 cpv. 2 lett. b. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 6 Abs. 2 Bst. c. 
Art. 6 al. 2 let. c. 
Art. 6 cpv. 2 lett. c. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 6 Abs. 2 Bst. d. 
Art. 6 al. 2 let. d. 
Art. 6 cpv. 2 lett. d. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 7 Abs. 1 Bst. b. 
Art. 7 al. 1 let. b. 
Art. 7 cpv. 1 lett. b. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 7 Abs. 1 Bst.c. 
Art. 7 al. 1 let. c. 
Art. 7 cpv. 1 lett. c. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 7 Abs. 2  
Art. 7 al. 2  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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Artikel / Article / Articolo 
 

Zustimmung / Approbation /  Ap-
provazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Art. 7 cpv. 2  ☐Teilweise / partielle / parziale 

Art. 9 Abs. 1 Bst. a. 
Art. 9 al. 1 let. a. 
Art. 9 cpv. 1 lett. a. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 9 Abs. 1 Bst. b. 
Art. 9 al. 1 let. b. 
Art. 9 cpv. 1 lett. b. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 9 Abs. 1 Bst. c. 
Art. 9 al. 1 let. c. 
Art. 9 cpv. 1 lett. c. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 9 Abs. 1 Bst. d. 
Art. 9 al. 1 let. d. 
Art. 9 cpv. 1 lett. d. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 9 Abs. 2 
Art. 9 al. 2  
Art. 9 cpv. 2  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 10 Abs. 4 
Art. 10 al. 4  
Art. 10 cpv. 4  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 11 Abs. 1 Bst. a. 
Art. 11 al. 1 let. a. 
Art. 11 cpv. 1 lett. a. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 11 Abs. 1 Bst. b. 
Art. 11 al. 1 let. b. 
Art. 11 cpv. 1 lett. b. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 11 Abs. 2 
Art. 11 al. 2 
Art. 11 cpv. 2  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 11 Abs. 4 
Art. 11 al. 4  
Art. 11 cpv. 4  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 11 Abs. 5 
Art. 11 al. 5  
Art. 11 cpv. 5  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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Artikel / Article / Articolo 
 

Zustimmung / Approbation /  Ap-
provazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Art. 12 Abs. 1 Bst. a. 
Art. 12 al. 1 let. a. 
Art. 12 cpv. 1 lett. a. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 12 Abs. 1 Bst. b. 
Art. 12 al. 1 let. b. 
Art. 12 cpv. 1 lett. b. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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Artikel / Article / Articolo Zustimmung / Approbation /  Ap-
provazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Art. 12 Abs. 1 Bst. c. 
Art. 12 al. 1 let. c. 
Art. 12 cpv. 1 lett. c. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 12 Abs. 2 
Art. 12 al. 2  
Art. 12 cpv. 2  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 13 Abs. 1 Bst. a. 
Art. 13 al. 1 let. a. 
Art. 13 cpv. 1 lett. a. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 13 Abs. 1 Bst. b. 
Art. 13 al. 1 let. b. 
Art. 13 cpv. 1 lett. b. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 13 Abs. 2 
Art. 13 al. 2  
Art. 13 cpv. 2  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 13 Abs. 3 
Art. 13 al. 3  
Art. 13 cpv. 3  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 13 Abs. 4 
Art. 13 al. 4  
Art. 13 cpv. 4  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 15. Abs. 1 
Art. 15 al. 1  
Art. 15 cpv. 1  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 15. Abs. 2 
Art. 15 al. 2  
Art. 15 cpv. 2  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 15. Abs. 4 
Art. 15 al. 4  
Art. 15 cpv. 4  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 16. Abs. 1 Bst. c. 
Art. 16 al. 1 let. c. 
Art. 16 cpv. 1 lett. c. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 16. Abs. 2 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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Art. 16 al. 2  
Art. 16 cpv. 2  

☐Teilweise / partielle / parziale 

Art. 20. Abs. 1 
Art. 20 al. 1  
Art. 20 cpv. 1  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 24 Abs. 3 
Art. 24 al. 3  
Art. 24 cpv. 3  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 31 Abs. 2 
Art. 31 al. 2  
Art. 31 cpv. 2  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 31 Abs. 3 
Art. 31 al. 3  
Art. 31 cpv. 3  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 31 Abs. 4 (Einleitungs-
sätze) 
Art. 31 al. 4 (phrase introduc-
tive) 
Art. 31 cpv. 4 (frasi intro-
duttive) 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 31 Abs. 4bis 
Art. 31 al. 4bis  
Art. 31 cpv. 4bis  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 31 Abs. 5. Bst. c. 
Art. 31 al. 5 let. c. 
Art. 31 cpv. 5 lett. c. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 40 Abs. 1 
Art. 40 al. 1  
Art. 40 cpv. 1  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 40 Abs. 2 
Art. 40 al. 2  
Art. 40 cpv. 2  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 41 Abs. 1 
Art. 41 al. 1  
Art. 41 cpv. 1  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 41 Abs. 2 
Art. 41 al. 2 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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Art. 41 cpv. 2 ☐Teilweise / partielle / parziale 
Art. 44 (Aufgehoben/ Abrogé/ 
Abrogato) 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 45 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Ziffer / Chiffre / Numero Zustimmung / Approbation /  Ap-

provazione 
Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 1 VeVA / Annexe 1 OMoD / Allegato 1 OTRif 
Ziff. / Chiff. / N. 1.1.a 
Ziff. 1.1. Bst. a. / Chiff. 1.1. let. 
a. / N. 1.1. lett. a. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 1.1. Bst. b. / Chiff. 1.1. let. 
b. / N. 1.1. lett. b. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 1.2 / Chiff. 1.2 / N. 1.2 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 1.3 / Chiff. 1.3 / N. 1.3 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Anhang 2 VeVA / Annexe 2 OMoD / Allegato 2 OTRif 
Ziff. 2.1. Bst. a. / Chiff. 2.1. let. 
a. / N. 2.1. lett. a. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 2.1. Bst. b. / Chiff. 2.1. let. 
b. / N. 2.1. lett. b. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Anhang 3 VeVA / Annexe 3 OMoD / Allegato 3 OTRif 
Aufgehoben/ Abrogé/ Ab-
rogato 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen 
(VOCV) / Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques 
volatils (OCOV) / Ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti 
organici volatili (OCOV) 
 
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. / Un envoi en 
format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Merci beaucoup. / Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in formato Word. Grazie. 
 
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an / Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à / Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri 
all’indirizzo di posta elettronica:  
 polg@bafu.admin.ch 
 

1 Absender / Expéditeur / Mittente 
 

Organisation / Organisation / Organizzazione Amt für Umweltschutz Uri 
Abkürzung / Abréviation / Abbreviazione AfU UR 
Adresse / Adresse / Indirizzo Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf 
Name / Nom / Nome Niklas Joos-Widmer 
Datum / Date / Data 28.05.2021 

 
 

mailto:polg@bafu.admin.ch
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2 Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV) / Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les 
composés organiques volatils (OCOV) / Ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) 

2.1 Grundsätzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 
 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden (VOCV)? 
Êtes-vous d’accord avec le projet (OCOV) ? 
Siete d’accordo con l’avamprogetto (OCOV)? 

☐Zustimmung / Approuvé /  Approvazione 
☒Mehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione 
☐Mehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione 
☐Ablehnung / Rejeté / Disapprovazione 
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2.2 Bemerkungen zu den Artikeln und Anhängen / Remarques sur les articles et annexes / Osservazioni sugli articoli e gli allegati 
 

Artikel / Article / Articolo 
 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Ersatz von Ausdrücken / 
Remplacement d’expressions / 
Sostituzione di espressioni 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 4 ☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☒Teilweise / partielle / parziale 

Der Zusatzaufwand der Kantone für die 
Umsetzung der Anforderungen in An-
hang 3 VOCV (z. B. Verfügungen) wird 
entschädigt. 
 
Eventualiter: 
Es ist rechtlich zu klären, ob eine kanto-
nale Gebühr für Zusatzaufwand erhoben 
werden kann. 

Durch die Verschiebung von Aufgaben 
vom Bund an die Kantone entsteht den 
Kantonen ein Mehraufwand. Die Kantone 
sind beispielsweise für das Erlassen von 
Verfügungen zuständig. Dies führt insbe-
sondere bei anfechtbaren Ablehnungsent-
scheiden zu Mehraufwand. Aus dem Ver-
ordnungstext ist nicht erkennbar, ob die 
Kantone vom Bund und aus den Einnah-
men der Lenkungsabgabe entschädigt 
werden. Im weiteren besteht Rechtsunsi-
cherheit, ob das Erheben kantonaler Ge-
bühren, gestützt auf kantonales Recht, 
bundesrechtskonform ist. 
Artikel 4 Absatz 5 die Entschädigung von 
1,5 Prozent des Bruttoertrags wird auf 
Vollzugsbehörden des Bunds einge-
schränkt; also keine Entschädigung an 
kantonale Behörden. Andererseits bleibt 
Artikel 4 Absatz 6 «Abgeltung der Kan-
tone» bestehen; dies könnte den Kanto-
nen den Spielraum zur Erhebung von Ge-
bühren entziehen. 

Art. 8 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 9a ☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☒Teilweise / partielle / parziale 

Artikel 9a Absatz 3 ist wie folgt zu er-
gänzen: 
Die Anlagengruppe kann geändert wer-
den, wenn neue Vorgaben im Anhang 3 
VOCV in Kraft treten. 

Die drei Möglichkeiten für die Änderung 
der Anlagengruppenzusammensetzung ist 
zielführend.  
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Artikel / Article / Articolo 
 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Bisher kann für den Beginn des neuen 
Zyklus die Anlagengruppenzusammenset-
zung geändert werden. Dies ermöglicht 
den Betrieben, optimal auf neue Forde-
rungen zu reagieren. 
Mit der Streichung des Zyklus liegt diese 
Reaktionsmöglichkeit nicht mehr vor. 

Art. 9c ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Wir erachten eine maximale Sanierungs-
dauer von drei Jahren als ausreichend. 

Art. 9d ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 9e ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 9f ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 9g ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 9h ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 9i ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 9j ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 10 ☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☒Teilweise / partielle / parziale 

Artikel 10 Absatz 3 ist zu ergänzen: 
Die Vollzugsbehörden des Bunds und 
der Kantone können weitere Angaben 
verlangen. 

Die Kantone übernehmen zusätzliche 
Vollzugsaufgaben. Es ist sicherzustellen, 
dass sie weitere Angaben verlangen dür-
fen. 

Art. 21 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 22 ☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☒Teilweise / partielle / parziale 

Die Möglichkeit einer Fristerstreckung ist 
auf Betriebe ohne Bewilligung für das 
Verpflichtungsverfahren auszuweiten. 
 

Absatz 1 ermöglicht Betrieben mit einer 
Bewilligung für das Verpflichtungsverfah-
ren eine Fristverlängerung zu beantragen. 
Im Sinne der Rechtsgleichheit ist die Mög-
lichkeit der Fristenverlängerung auf die 
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Artikel / Article / Articolo 
 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Betriebe ohne Bewilligung für das Ver-
pflichtungsverfahren auszuweiten. 
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Artikel / Article / Articolo Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Art. 22b ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 22c ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 23 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Ziffer / Chiffre / Numero Zustimmung / Approbation /  

Approvazione 
Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 3 VOCV / Annexe 3 OCOV / Allegato 3 OCOV 
Ziff. / Chiff. / N. 115 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. / Chiff. / N. 2 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 



 
 

Verordnungspaket Umwelt Frühling 2022: Formular für die Vernehmlassung 
Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2022 : formulaire pour la consultation 
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Referenz/Aktenzeichen: S065-0382 

 

Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)/ Ordonnance sur la limitation et l’élimination des 
déchets (ordonnance sur les déchets, OLED)/ Ordinanza sulla prevenzione e lo 
smaltimento die rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR) 
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. /  
Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Merci beaucoup. /  
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in formato Word. Grazie. 
 
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an / Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à / Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri 
all’indirizzo di posta elettronica:  
 polg@bafu.admin.ch 
 

1 Absender / Expéditeur / Mittente 
 

Organisation / Organisation / Organizzazione Kanton Uri, Amt für Umweltschutz 
Abkürzung / Abréviation / Abbreviazione AfU UR 
Adresse / Adresse / Indirizzo Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf 
Name / Nom / Nome Niklas Joos 
Datum / Date / Data 30.04.2021 

 
 

Beilage 3 
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2 Abfallverordnung (VVEA) / Ordonnance sur les déchets (OLED) / Ordinanza sui rifiuti (OPSR) 

2.1 Grundsätzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 
 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden (VVEA)? 
Êtes-vous d’accord avec le projet (OLED) ? 
Siete d’accordo con l’avamprogetto (OPSR)? 

☐Zustimmung / Approuvé /  Approvazione 
☒Mehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione 
☐Mehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione 
☐Ablehnung / Rejeté / Disapprovazione 
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2.2 Bemerkungen zu den Artikeln und Anhängen / Remarques sur les articles et annexes / Osservazioni sugli articoli e gli allegati 
 

Artikel / Article / 
Articolo 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

VVEA / OLED / OPSR 
Ersatz eines Aus-
drucks (Art. 6 Abs. 1 
Bst. a und Abs. 2, 
Art. 27 Abs. 1 Bst. e) 
Remplacement d’une 
expression (Art. 6, al. 
1, let. a et al. 2, Art. 
27 al. 1, let. e) 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 4 Abs. 1 Bst. f 
Art. 4, al. 1, let. f 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 9 
Art. 9 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 31 Einleitungs-
satz und Bst. c 
Art. 31, phrase intro-
ductive et let. c 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. Art. 32 Abs. 2 
Bst. e 
Art. 32, al. 2, let. e 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 52 Abs. 2 und 3  
Art. 52, al. 2 et 3 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☒Teilweise / partielle / parziale 

Die Frist ist durch eine Lenkungsabgabe zu er-
setzen. 

Werden die in der VVEA in Bezug auf die 
Kreislaufwirtschaft gesetzten Fristen verscho-
ben, werden indirekt die «First Mover» be-
straft. Die Fristverschiebungen können zur 
Verschiebung geplanter Investitionen und 
zum Taktieren der Akteure statt zur Umset-
zung führen. Die bestehende Frist ist durch 
eine Lenkungsabgabe auf die Ablagerung 
von Ausbauasphalt zu substituieren, die zum 
1. Januar 2026 in Kraft gesetzt und zusam-
men mit der VASA-Abgabe erhoben wird.  

Art. 52a ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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Artikel / Article / 
Articolo 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

VVEA / OLED / OPSR 
Art. 52a ☐Teilweise / partielle / parziale 
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Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 1 VVEA 
Annexe 1 OLED 
Allegato 1 OPSR 
Ersatz eines Aus-
drucks 
Remplacement d’une 
expression 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Anhang 3 VVEA 
Annexe 3 OLED 
Allegato 3 OPSR 
Ziff. 2 Bst. c Tabelle 
Ch. 2, let. c, tableau 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 5 VVEA 
Annexe 5 OLED 
Allegato 5 OPSR 
Ziff. 2.1 Bst. e und g 
Ch. 2.1, let. e et g 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 2.3 Bst. b Ta-
belle 
Ch. 2.3, let. b, tab-
leau 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 2.4 
Ch. 2.4 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 3.3 erster Satz 
Ch. 3.3, 1re phrase 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 3.4 Tabelle 
Ch. 3.4 Tableau 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☒Teilweise / partielle / parziale 

Präzisierung des Grenzwerts auf 3.0 µg/kg Eine signifikante Stelle mehr schafft mehr 
Klarheit. Ein Wert von 3.49 µg/kg wäre dann 
eindeutig zu hoch, 3.04 µg/kg wäre in Ord-
nung. Ohne Präzisierung wäre theoretisch 
auch 3.49 µg/kg in Ordnung, was aus unse-
rer Sicht nicht im Sinne der Sache ist. 

Ziff. 4.1 Bst. d und g 
Ch. 4.1, let. d et g 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 4.2 erster Satz 
Ch. 4.2, 1re phrase 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 4.3 Bst. b 
Ch. 4.3, let. b 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 4.4 Bst. a Ta-
belle 
Ch. 4.4, let. a, tab-
leau 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 5.1 Bst. g 
Ch. 5.1, let. g  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 5.2 Bst. a Ta-
belle 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 5 VVEA 
Annexe 5 OLED 
Allegato 5 OPSR 
Ch. 5.2, let. a, tab-
leau 
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